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 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass die Situation in Libyen durch den 
Schmuggel illegaler Rüstungsgüter und sonstigen Wehrmaterials unter Verstoß gegen das 
Waffenembargo verschärft wird, unter Hervorhebung seiner Besorgnis angesichts der be-
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Resolution 2040 (2012) geänderten Sachverständigengruppe (S/2016/209) und von den 
darin enthaltenen Feststellungen und Empfehlungen, insbesondere von dem Bericht der 
Sachverständigengruppe über die trotz der Verstärkung der Maßnahmen begangenen re-
gelmäßigen Verstöße gegen das Waffenembargo,  

 Kenntnis nehmend von dem Beschluss des Rates der Europäischen Union vom 
23. Mai 2016, das Mandat der Militäroperation Sophia der Europäischen Union im südli-
chen zentralen Mittelmeer um ein Jahr zu verlängern und weitere unterstützende Aufgaben 
hinzuzufügen, darunter die Umsetzung des Waffenembargos der Vereinten Nationen auf 
hoher See vor der Küste Libyens, 
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staat des überprüften Schiffes davon zu unterrichten, dass eine Überprüfung stattgefunden 
hat, verweist auf das Vorrecht jedes Mitgliedstaats, sich hinsichtlich der Durchführung ei-
nes jeden Aspekts dieser Resolution schriftlich an den Ausschuss zu wenden, und legt fer-
ner der Sachverständigengruppe nahe, sachdienliche Informationen an die Mitgliedstaaten 
weiterzugeben, die aufgrund der in dieser Resolution erteilten Ermächtigung tätig sind; 

11. ermutigt die Mitgliedstaaten und die Regierung der nationalen Eintracht, sach-
dienliche Informationen an den Ausschuss und an diejenigen Mitgliedstaaten und Regio-
nalorganisationen weiterzugeben, die aufgrund der in dieser Resolution erteilten Ermächti-
gungen tätig sind; 

12. ersucht den Generalsekretär, mit Beiträgen des Exekutivdirektoriums des Aus-
schusses zur Bekämpfung des Terrorismus und in enger Zusammenarbeit mit dem Team 
für analytische Unterstützung und Sanktionsüberwachung sowie der Sachverständigen-
gruppe nach Resolution 1973 (2011) innerhalb von 30 Tagen einen Bericht über die Be-
drohung vorzulegen, denen Libyen und seine Nachbarländer, einschließlich vor der Küste 
Libyens, durch ausländische terroristische Kämpfer ausgesetzt sind, die von der Organisa-
tion Islamischer Staat in Irak und der Levante (ISIL, auch bekannt als Daesh), Al-Qaida 
sowie mit ihnen verbundenen Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen rekru-
tiert wurden oder die sich ihnen anschließen; 
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